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 Veröffentlicht am 23.01.2004

Norm

KO §5 Abs4

Rechtssatz

Bei der Frage, ob und in welchem Umfang die vom Gemeinschuldner bisher benützten Wohnräume für ihn

unentbehrlich sind, ist ein strenger Maßstab anzulegen.

Entscheidungstexte
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